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Die Entwurfsplanungen für die Landes-
gartenschau 2010 sind abgeschlossen. 
Das beauftragte Büro Sinai aus Berlin hat 
Anfang April die Entwürfe der letzten 
Teilflächen, Bestehornpark und Rosari-
um, vorgelegt. Das Amtsblatt stellt die 
beiden Planungen vor.

Das Areal der früheren Bestehornschen Papier-
fabrik und späteren VEB Optima wird im Zuge 
der Internationalen Bauausstellung Stadtumbau 
2010 in ein modernes Bildungszentrum, den 
Bestehornpark, umgebaut und für die Landes-
gartenschau 2010 in einen grünen Schulcam-
pus verwandelt. Das Gelände ist eine der vier 
Gartenschauflächen. Es verbindet die histori-

schen Parks Herrenbreite und Stadtpark mitein-
ander. 

Thematisch inspirierte Flächen laden im Bestehorn-
park die Besucher zum Hören, Fühlen und Erholen 
ein. Wie auf der Herrenbreite und im Stadtpark 
begleiten Geschichten, Installationen und Pflanzun-
gen rund um den Aschersleber Universalgelehrten 
Adam Olearius die Gäste. Außerdem befindet sich 
die Hallenschau mit ihren Wechselausstellungen 
auf dem Gelände. Sie ist im Erdgeschoss des Schul-
neubaus, einem Entwurf des Stuttgarter Architektur-
büros Lederer + Ragnarsdóttir + Oei, zu sehen. 

Im Zentrum des Geländes befindet sich der Audio-
Campus mit Hörfeldern. Dort sind Bäume mit so 

genannten Flüster-Olearien frei angeordnet. Das 
sind Sitzskulpturen mit Ton-Installationen in Oleari-
en-Form. Aus versteckten Lautsprechern ertönen 
leise Kurzerzählungen, Textschleifen und Ge-
räuschkollagen.  Die Besprechung der Olearien 
soll später durch die Jahrgangsstufen der weiter-
führenden „Adam Olearius Schule“ erfolgen. 

Im Norden dienen die Mauern des ehemaligen 
Palmenhauses als Kulisse für kleinere Aufführun-
gen und Veranstaltungen. Eine bespielbare und 
begehbare Orange aus Weidengeflecht erinnert 
an die ehemalige Nutzung. Hecken umfassen die 
Orangerie und geben dem Raum eine salonartige 
Atmosphäre.

Lesen Sie weiter auf Seite 9.

AMTSBLATT

Das frühere Palmenhaus der Bestehorns, die Orangerie, wird zur Landesgartenschau als Veranstaltungsort und Café hergestellt.

Flüster-Olearien erwarten die Besucher im Bestehornpark
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Vorlage IV/0627/08
Berufung des Gemeindewahlleiters für 
die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat 
der Ortschaft Freckleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.02.2008 beschlossen, dass der 
städtische Angestellte Herr Ralf Schneider zum 
Gemeindewahlleiter für die am 25. 05. 2008 
stattfindende Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat 
der Ortschaft Freckleben berufen wird.

Vorlage IV/0628/08
Berufung des Stellvertreters des Gemein-
dewahlleiters für die Ergänzungswahl 
zum Ortschaftsrat der Ortschaft Freckle-
ben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.02.2008 beschlossen, dass der 
städtische Angestellte Herr Jens-Peter Börner zum 
Stellvertreter des Gemeindewahlleiters für die am 
25. 05. 2008 stattfindende Ergänzungswahl zum 
Ortschaftsrat der Ortschaft Freckleben berufen 
wird.

Vorlage G/IV/8/08
Satzung zur 1. Änderung der Hauptsat-
zung  der Verwaltungsgemeinschaft 
Aschersleben/Land

Der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsge-
meinschaft Aschersleben/Land hat in seiner Sit-
zung am 22.11.2007 folgende Satzung zur 1. 
Änderung der Hauptsatzung der Verwaltungsge-
meinschaft Aschersleben/Land beschlossen:

Satzung zur 1. Änderung der Haupt- 
satzung der Verwaltungsgemeinschaft 

Aschersleben/Land

Aufgrund der §§ 75 Abs. 6 und 79 Abs. 1 Satz 2 
Ziffer 1 i. V. m. § 85 der Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. 10. 
1993 (GVBl. LSA S. 568) in der zur Zeit gelten-
den Fassung hat der Gemeinschaftsausschuss der 
Verwaltungsgemeinschaft Aschersleben/Land in 
seiner Sitzung am 22. 11. 2007 folgende Satzung 
zur 1. Änderung der Hauptsatzung der Verwal-
tungsgemeinschaft Aschersleben/Land beschlos-
sen:

§ 1
Änderungen

§ 7 der Hauptsatzung der Verwaltungsgemein-
schaft Aschersleben/Land vom 21. 10. 1999 er-
hält folgenden Wortlaut:

„§ 7
Fragestunde des Gemeinschaftsausschusses

(1)  Der Gemeinschaftsausschuss hält nach Maß-
gabe des Bedarfs im Anschluss an ordentliche 
öffentliche Sitzungen eine Fragestunde für Zu-
hörer ab. Der Vorsitzende des Gemeinschafts-
ausschusses kann in der Einladung zur Sitzung 
den Beginn der Fragestunde auf einen ande-
ren Zeitpunkt legen.

(2)  Der Vorsitzende des Gemeinschaftsausschus-
ses stellt den Beginn und das Ende der Frage-
stunde fest. Findet sich zu Beginn der Frage-
stunde kein Fragesteller ein, kann sie geschlos-
sen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 
30 Minuten begrenzt sein.

  Ein Tagesordnungspunkt soll durch die Frage-
stunde nicht unterbrochen, sondern grundsätz-
lich zu Ende beraten werden.

(3)  Jeder Fragesteller ist nach Angabe seines Na-
mens und der Anschrift berechtigt, grundsätz-
lich eine Frage und zwei Zusatzfragen zu stel-
len. Zugelassen werden nur Fragen von allge-
meinem Interesse, die in die Zuständigkeit der 
Verwaltungsgemeinschaft fallen und keine Be-
urteilung oder Bewertung enthalten. Angele-
genheiten der Tagesordnung können nicht 
Gegenstand der Fragestunde sein.

(4)  Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der 
Regel mündlich durch den Oberbürgermeister 
der Stadt Aschersleben als Trägergemeinde 
der Verwaltungsgemeinschaft Aschersleben/
Land oder den Vorsitzenden des Gemein-
schaftsausschusses. Eine Aussprache findet 
nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in 
der Sitzung nicht möglich, erhält der Fragestel-
ler eine schriftliche Antwort, die innerhalb von 
vier Wochen – ggf. als Zwischenbescheid – 
erteilt werden muss.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Aschersleben, den 22.11.2007

Michelmann Dienstsiegel
Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben als 
Trägergemeinde der Verwaltungsgemeinschaft 
Aschersleben/Land 

Genehmigungsvermerk:

Die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises hat mit 
Verfügung vom 15. 01. 2008 die Satzung zur 1. 
Änderung der Hauptsatzung der Verwaltungsge-
meinschaft Aschersleben/Land genehmigt.

Vorlage IV/0615/08
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2008 
des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung  
der Stadt Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.03.2008 beschlossen:
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1.  Dem Vermögensplan 2008 in Einnahmen und 
Ausgaben auf je 3.752.000,-- € zuzustim-
men.

2.  Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnah-
me im Wirtschaftsplan 2008 zur Finanzierung 
von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich 
sind, wird auf 1.412.000,00 € neu festge-
setzt. 

3.  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
gaben und Ausgaben für Investitionsförder-
maßnahmen in künftigen Jahren erforderlich 
ist, wird auf 2.150.000,00 € neu festgesetzt.

Vorlage IV/0614/08
Satzung zur 3. Änderung der Entschädi-
gungssatzung der Stadt Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.03.2008 die Satzung zur 3. Ände-
rung der Entschädigungssatzung der Stadt 
Aschersleben beschlossen.

Satzung zur 3. Änderung 
der Entschädigungssatzung der Stadt 

Aschersleben
 
Aufgrund der §§ 6, 33 und 44 Abs. 3 Ziffer 1 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) in 
der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 
26.03.2008 folgende Satzung zur 3. Änderung 
der Entschädigungssatzung der Stadt Aschersle-
ben beschlossen:

§ 1
Änderungen

 
Die Entschädigungssatzung der Stadt Aschersle-
ben vom 09.06.2004, in der Fassung der Sat-
zung zur 2. Änderung vom 14.06.2006, wird wie 
folgt geändert:

 
1.  § 4 Abs. 1 wird um die Buchstaben d), e) und 

f) mit folgendem Wortlaut erweitert:
     „ d) Mehringen 16,00 Euro,
  e) Drohndorf 11,00 Euro
  f) Freckleben 11,00 Euro“.

 
3.   § 4 Abs. 2 wird um die Buchstaben d), e) und 

f) mit folgendem Wortlaut erweitert:
    „ d)  Mehringen 260,00 Euro
  e)  Drohndorf 170,00 Euro
  f)  Freckleben 180,00 Euro“.

§ 2
Inkrafttreten

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2008 
in Kraft.
 
 
Aschersleben, den 26.03.2008

Michelmann  Dienstsiegel
Oberbürgermeister               

Vorlage IV/0629/08
Satzung zur 3. Änderung der Satzung 
über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner
Sitzung am 26.03.2008 die Satzung zur 3. Ände-
rung der Satzung über die Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Aschersleben beschlossen.

Satzung zur 3. Änderung
der Satzung über die Freiwillige  

Feuerwehr der Stadt Aschersleben

Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 Abs. 3 Ziffer 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05. 10. 1993 (GVBl. LSA S. 568) 
i. V. m. den §§ 1 ff., 6, 8 ff., 14 f., 18 und 20 des 
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz – 
BrSchG) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 07. 06. 2001 (GVBl. LSA S. 190) in den je-
weils geltenden Fassungen hat der Stadtrat der 
Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 
26.03.2008 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

Die Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der 
Stadt Aschersleben vom 05. 05. 2007 in der Fas-
sung der Satzung zur 2. Änderung der Satzung 
über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Aschers-
leben vom 19. 07. 2006 wird wir folgt geändert:

1.  In § 1 Abs. 2 werden folgende Buchstaben e) 
– g) eingefügt:

  „e) Drohndorf (Ortsfeuerwehr mit Grundaus-
stattung)

  f) Freckleben (Ortsfeuerwehr mit Grundaus-
stattung)

  g) Mehringen (Ortsfeuerwehr mit Grundaus-
stattung).“

2.  In § 1 Abs. 3 Satz 2 werden folgende Buchsta-
ben e) – g) eingefügt:

 „e) Ortsfeuerwehr Drohndorf
 f) Ortsfeuerwehr Freckleben
 g) Ortsfeuerwehr Mehringen.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 
01.01.2008 in Kraft.

Aschersleben, den 26.03.2008

Michelmann Dienstsiegel
Oberbürgermeister 

Vorlage IV/0630/08 Satzung zur 3. Än-
derung der Aufwandsentschädigungs-
satzung für die Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.03.2008 die Satzung zur 3. Ände-

rung der Aufwandsentschädigungssatzung für die 
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Aschersleben be-
schlossen.

Satzung zur 3. Änderung der Aufwand-
sentschädigungssatzung für die Freiwil-
lige Feuerwehr der Stadt Aschersleben

Aufgrund der §§ 6, 33 und 44 Abs. 3 Ziffer 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05. 10. 1993 (GVBl. LSA S. 568) 
in der zur Zeit geltenden Fassung sowie § 10 des 
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (BrSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07. 06. 2001 (GVBl. LSA 
S. 190) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der 
Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung 
am 26.03.2008 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

1.  § 1 Abs. 1 Buchstabe b der Aufwandsentschä-
digungssatzung für die Freiwillige Feuerwehr 
der Stadt Aschersleben vom 05. 05. 2004 in 
der Fassung der Satzung zur 2. Änderung der 
Aufwandsschädigungssatzung für die Freiwilli-
ge Feuerwehr der Stadt Aschersleben vom 03. 
05. 2006 erhält folgenden Wortlaut:

 „b) Stufe 2

  1. Ortsfeuerwehr Winningen

  2. Ortsfeuerwehr Klein Schierstedt

  3. Ortsfeuerwehr Wilsleben

  4. Ortsfeuerwehr Drohndorf

  5. Ortsfeuerwehr Freckleben

  6. Ortsfeuerwehr Mehringen.“

2. § 3 Abs. 3 erhält folgenden Wortlaut:

  „Verdienstausfall wird montags-freitags in der 
Zeit von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr gewährt. 
Der Verdienstausfall wird ab dem Zeitpunkt 
der Alarmierung berechnet. Für Schichtarbei-
ter gilt eine Sonderregelung.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2008 
in Kraft.

Aschersleben, den 26.03.2008

Michelmann Dienstsiegel
Oberbürgermeister    

Vorlage IV/0624/08
Satzung zur 4. Änderung der Satzung 
der Stadt Aschersleben über den An-
schluss an die öffentliche Wasserversor-
gung und deren Benutzung

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner
Sitzung am 26.03.2008 die Satzung zur 4. Ände-
rung der Satzung der Stadt Aschersleben über 
den Anschluss an die öffentliche Wasserversor-
gung und deren Benutzung beschlossen.
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Satzung zur 4. Änderung
der Satzung der Stadt Aschersleben über 
den Anschluss an die öffentliche Wasser-
versorgung und deren Benutzung

Aufgrund der §§ 4, 6, 8 Ziffer 2 und 44 Abs. 3 
Ziffer 1 der Gemeindeordnung für das Land Sach-
sen-Anhalt (GO LSA) vom 05. 10. 1993 (GVBl. 
LSA S. 568) sowie § 146 des Wassergesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt vom 21. 04. 1998 (GV-
Bl. LSA S. 186) in den jeweils geltenden Fassun-
gen hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben in 
seiner Sitzung am 26.03.2008 folgende Satzung 
zur 4. Änderung der Satzung über den Anschluss 
an die öffentliche Wasserversorgung und deren 
Benutzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

Die Satzung der Stadt über den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgung und deren Benut-
zung vom 27. 03. 2002 in der Fassung der Sat-
zung zur 3. Änderung der Satzung der Stadt 
Aschersleben über den Anschluss an die öffentli-
che Wasserversorgung und deren Benutzung vom 
03. 05. 2006 wird wir folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut:

  „Die Stadt Aschersleben bedient sich zur Erfül-
lung der ihr gemäß § 146 WG LSA obliegen-
den Trinkwasserversorgungspflicht im Stadtge-
biet mit Ausnahme der Ortschaften

 a) Winningen
 b) Klein Schierstedt
 c) Wilsleben
 d) Drohndorf
 e) Freckleben
 f) Mehringen

 der Stadtwerke Aschersleben GmbH.“

2.  § 1 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut:

  „Zur Erfüllung der Trinkwasserversorgungs-
pflicht in den Ortschaften

 a) Winningen
 b) Klein Schierstedt
 c) Wilsleben
 d) Drohndorf
 e) Freckleben
 f) Mehringen

  bedient sich die Stadt Aschersleben der MIDE-
WA Wasserversorgungsgesellschaft in Mittel-
deutschland mbH mit Sitz in Merseburg (MIDE-
WA).“

3. § 8 erhält folgenden Wortlaut:

  „Der Anschluss an das Versorgungsnetz und 
die Versorgung mit Wasser bestimmen sich im 
übrigen nach der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Wasser 
(AVBWasserV) vom 20. 06. 1980 (BGBl. I S. 
684), den ergänzenden Bestimmungen der 
Stadtwerke Aschersleben GmbH zur AVBWas-
serV bzw. für die Ortschaften

 a) Winningen
 b) Klein Schierstedt
 c) Wilsleben
 d) Drohndorf
 e) Freckleben
 f) Mehringen

nach den ergänzenden Bestimmungen der MIDE-
WA Wasserversorgungsgesellschaft in Mittel-
deutschland mbH zur AVBWasserV in den jeweils 
geltenden Fassungen.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2008 
in Kraft.

Aschersleben, den 26.03.2008

Michelmann Dienstsiegel
Oberbürgermeister   

Vorlage IV/0625/08
Satzung zur 7. Änderung der Satzung 
über die Erhebung einmaliger Beiträge 
für den Ausbau der öffentlichen Ver-
kehrsanlagen der Stadt Aschersleben

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner
Sitzung am 26.03.2008 die Satzung zur 7. Ände-
rung der Satzung über die Erhebung einmaliger 
Beiträge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrs-
anlagen der Stadt Aschersleben beschlossen.

Satzung zur 7. Änderung der Satzung 
über die Erhebung einmaliger Beiträge 

für den Ausbau der öffentlichen Ver-
kehrsanlagen der Stadt Aschersleben

(Straßenausbaubeitragssatzung)

Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 Abs. 3 Ziffer 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GO LSA) vom 05. 10. 1993 (GVBl. LSA S. 568) 
sowie §§ 2 und 6 Kommunalabgabengesetz 
(KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. 12. 1996 (GVBl. LSA S. 405), jeweils in 
den zur Zeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat 
der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 
26.03.2008 folgende Satzung zur 7. Änderung 
der Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträ-
ge für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanla-
gen der Stadt Aschersleben beschlossen:

§ 1
Änderungen

1.  § 1 Abs. 1 Satz 1 der Satzung über die Erhe-
bung einmaliger Beiträge für den Ausbau der 
öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt 
Aschersleben vom 22. 07. 1998 in der Fas-
sung der Satzung zur 6. Änderung der Sat-
zung über die Erhebung einmaliger Beiträge 
für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsanla-
gen der Stadt Aschersleben vom 19. 07. 2006 
erhält folgenden Wortlaut:

  „Die Stadt Aschersleben erhebt innerhalb des 
Stadtgebietes mit Ausnahme der Ortschaften 
Winningen, Klein Schierstedt, Drohndorf, 
Freckleben und Mehringen, einmalige Beiträ-
ge zur Deckung ihrer Investitionsaufwendun-
gen, die der Herstellung, Anschaffung, Erwei-
terung, Verbesserung und Erneuerung von 
Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege, 
Plätze sowie selbständige Grünanlagen und 
Parkeinrichtungen) dienen.“

2. Im übrigen bleibt die Satzung unverändert.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2008 
in Kraft.

Aschersleben, den 26.03.2008

Michelmann  Dienstsiegel
Oberbürgermeister   

Vorlage IV/0594/08
Ausbau und Erweiterung der Oststraße 

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner
Sitzung am 26.03.2008 folgendes beschlossen:

1.  den Ausbau der „Oststraße“ von der „Staßfur-
ter Höhe“ bis zur „Unterstraße“ (1. Abrech-
nungsabschnitt) nach Straßenausbaubeitrags-
satzung mit folgenden Bauteilen: 

 a)  Fahrbahn einschließlich Oberflächenent-
wässerung

 b)  beidseitige Radwege im westlichen Teil der 
„Oststraße“  

 c) Parkflächen
 d) Gehwege
 e) Beleuchtung
 f) Straßenbegleitgrün 

2.  die Erweiterung der „Oststraße“ durch den 
Neubau von 225 m Straße vom jetzigen östli-
chen Ausbauende der „Oststraße“ bis zur An-
bindung des zukünftigen P+R-Platzes auf dem 
nördlichen Bahnhofsumfeld (2. Abrechnungs-
abschnitt) entsprechend Straßenausbaubei-
tragssatzung 

3.  die Beiträge im 1. Abrechnungsabschnitt zu 
mindern. Hierzu ist für den Straßenausbaubei-
trag eine gesonderte Satzung zu erarbeiten.

4.  die Erhebung von 50 % der Beiträge als Vor-
ausleistung zu Beginn der Baumaßnahmen 
nach Vorliegen der dafür notwendigen Grund-
stücke auf der Grundlage des B-Planes Nr. 
39

Vorlage IV/0606/08
Satzung gemäß § 4 Abs. 5 der Straßen-
ausbaubeitragssatzung der Stadt 
Aschersleben für den 1. Abrechnungsab-
schnitt Oststraße

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.03.2008 die Satzung gemäß § 4 
Abs. 5 der Straßenausbau-beitragssatzung der 
Stadt Aschersleben für den 1. Abrechnungsab-
schnitt der Oststraße beschlossen.

2. Satzung zu § 4 Abs. 5 der  
Straßenausbaubeitragssatzung der 

Stadt Aschersleben

Aufgrund von § 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeord-
nung Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 
05.10.1993 (GVBl. S 568) in der zur Zeit gelten-
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den Fassung hat der Stadtrat der Stadt Aschersle-
ben in seiner Sitzung am 26.03.2008 folgende 2. 
Satzung zu § 4 Abs. 5 der Straßenausbaubei-
tragssatzung der Stadt Aschersleben vom 
17.09.1998 in der derzeit geltenden Fassung be-
schlossen:

§ 1

§ 4 Abs. 2 Ziff. 2 der Straßenausbaubeitragssat-
zung der Stadt Aschersleben wird für das Vorha-
ben Oststraße im Abschnitt zwischen Staßfurter 
Höhe bis Einmündung Unterstraße in folgenden 
Leistungen geändert:

Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand 
beträgt bei der Oststraße im Abschnitt Staßfurter 
Höhe bis Einmündung Unterstraße, die der Er-
schließung von Grundstücken und gleichzeitig 
dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder in-
nerhalb im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
dienen

- für den Gehweg 25 v. H.

- für die Grünanlagen 25 v. H.

- Fahrbahn und Oberflächenentwässerung
   20 v. H.

- Radweg 20 v. H.

- Beleuchtung 25 v. H.

- Parkflächen 25 v. H.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Aschersleben, den 26.03.2008

Michelmann Dienstsiegel
Oberbürgermeister

Vorlage IV/0601/08
Ausbau der Weststraße, 2. BA zwischen 
Hecklinger Straße und Staßfurter Höhe

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.03.2008 Folgendes beschlossen:

1.  Den Ausbau der „Weststraße“ im Abschnitt 
zwischen der „Hecklinger Straße“ und der 
„Staßfurter Höhe“.

2.  Folgende Bauteile werden ausgebaut: - Fahr-
bahn einschließlich Oberflächenentwässe-
rung

 -  einseitiger Gehweg 
 -  Grünanlagen
 - Straßenbeleuchtung

3.  Die Abrechnung der beitragsfähigen Kosten 
erfolgt entsprechend der derzeit gültigen Stra-
ßenausbaubeitragssatzung.

4.  Die Beiträge werden in diesem Abschnitt ge-
mindert. Hierzu ist für den Straßenausbaubei-
trag eine gesonderte Satzung zu erarbeiten.

5. Vorausleistungen werden nicht erhoben.

Vorlage IV/0608/08
Satzung gemäß § 4 Abs. 5 der Straßen-
ausbaubeitragssatzung der Stadt 
Aschersleben für den 2. Bauabschnitt 
Weststraße

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.03.2008 die Satzung gemäß § 4 
Abs. 5 der Straßenausbaubeitragssatzung der 
Stadt Aschersleben für den 2. Bauabschnitt West-
straße beschlossen.

3. Satzung zu § 4 Abs. 5 der 
Straßenausbaubeitragssatzung der 

Stadt Aschersleben

Aufgrund von § 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeord-
nung Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 
05.10.1993 (GVBl. S 568) in der zurzeit gelten-
den Fassung hat der Stadtrat der Stadt Aschersle-
ben in seiner Sitzung am 26.03.2008 folgende 3. 
Satzung zu § 4 Abs. 5 der Straßenausbaubei-
tragssatzung der Stadt Aschersleben vom 
17.09.1998 in der derzeit geltenden Fassung be-
schlossen:

§ 1

§ 4 Abs. 2 Ziff. 2 der Straßenausbaubeitragssat-
zung der Stadt Aschersleben wird für das Vorha-
ben Weststraße im Abschnitt zwischen Hecklinger 
Straße und Staßfurter Höhe in folgenden Leistun-
gen geändert:

Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand be-
trägt bei der Weststraße im Abschnitt Hecklinger 
Straße und Staßfurter Höhe, die der Erschließung 
von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr 
innerhalb von Baugebieten oder innerhalb im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteilen dienen

- für den Gehweg 25 v. H.

- für die Grünanlagen 25 v. H.

- Fahrbahn und Oberflächenentwässerung 
   20 v. H.

- Beleuchtung 25 v. H.

- Parkflächen 25 v. H.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Aschersleben, den 26.03.2008

Michelmann Dienstsiegel
Oberbürgermeister

Vorlage IV/0603/08
Ausbaubeschluß „Walkmühlenweg“

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.03.2008 Folgendes beschlossen:

1.  Den Ausbau des „Walkmühlenweges“ in zwei 
Bauabschnitten.

2. Folgende Bauteile werden ausgebaut: 

 - Fahrbahn mit Straßenentwässerung
 - Gehwege
 - Grünanlagen
 - Straßenbeleuchtung

3.  Die Abrechnung der beitragsfähigen Kosten 
erfolgt entsprechend der derzeit gültigen Stra-
ßenausbaubeitragssatzung in 2 Abrechnungs-
abschnitten.

4.  Mit Beginn der Baumaßnahme werden jeweils 
50 % des Beitrages als Vorausleistung erhoben.

Vorlage IV/0607/08
Ausbaubeschluß für die Hecklinger 
Straße

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.03.2008 Folgendes beschlossen:

1.  Die Hecklinger Straße beginnend an der  
„Kepler Straße“ wird auf einer Länge von ca. 
800 m ausgebaut.

2.  Folgende Bauteile werden hergestellt: 
 - Fahrbahn
 -  Gehweg 
 -  Grünanlagen
 -  Straßenbeleuchtung  
 -  Oberflächenentwässerung.

3.  Eine Beitragspflicht entsteht mit Beendigung 
der beitragsfähigen Maßnahme entsprechend 
der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt 
Aschersleben.

4.  Die Beitragserhebung für den Straßenausbau 
erfolgt gemäß dem in der Anlage gebildeten 
Abrechnungsabschnitt

5. Vorausleistungen werden nicht erhoben.

Vorlage IV/0582/07
Familienfreundliche Stadt

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.03.2008 dem vorgeschlagenen 
„Familienwegweiser“ zugestimmt.

Vorlage IV/0605/08
Vertrag zwischen der Stadt Aschersleben 
und SSV Eintracht Winningen 1929 e. V. 

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner 
Sitzung am 26.03.2008 den Oberbürgermeister 
ermächtigt, den Nutzungsvertrag zwischen der 
Stadt Aschersleben und dem SSV Eintracht Win-
ningen 1929 e. V. zu unterzeichnen.

Öffentliche Bekanntmachung
der Stadt Aschersleben

Raumordnungsverfahren mit integrier-
ter Umweltverträglichkeitsprüfung zum 
Vorhaben „B 180 Ortsumgehung Schneid-
lingen“

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat 
am 18. Februar 2008 das Raumordnungsverfah-
ren für das o.g. Vorhaben eingeleitet.



8

Das Raumordnungsverfahren hat den Zweck, vor 
der Erteilung öffentlich-rechtlicher Genehmigun-
gen festzustellen,

-  ob raumbedeutsame Planungen und Maßnah-
men bzw. Vorhaben, die überörtliche Auswir-
kungen haben oder erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt erwarten lassen, mit den Erfor-
dernissen der Raumordnung übereinstimmen,

-  wie solche Vorhaben unter raumordnerischen 
Gesichtspunkten aufeinander abgestimmt oder 
durchgeführt werden können.

Gleichzeitig beinhaltet das Raumordnungsverfah-
ren eine Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die Planunterlagen können

in der Stadtverwaltung Aschersleben, 
Haus II, Hohe Straße 7, im Amt 40, 
Stadtplanungsamt, Zimmer 112, wäh-
rend der Dienststunden

Montag u. Mittwoch:    
8:00 Uhr – 15:00 Uhr
Dienstag   
8:00 Uhr – 16:00 Uhr
Donnerstag   
8:00 Uhr – 12:00 Uhr
13:00 Uhr – 17:30 Uhr
Freitag   
8:00 Uhr – 12:00 Uhr

vom 21. April 2008 bis zum 21. Mai 2008 
eingesehen werden.

Das Raumordnungsverfahren trifft noch keine de-
taillierten Festlegungen. Es hat deshalb keine un-
mittelbare Rechtswirkung gegenüber dem einzel-
nen Bürger. Hierzu dient erst das nachfolgende 
Verfahren.

Jeder, dessen Belange durch das Verfahren be-
rührt werden, kann bis zum 04. Juni 2008 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Ge-
meinde Einwendungen gegen die Planung erhe-
ben. 

Über das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird 
die Öffentlichkeit zu gegebener Zeit unterrichtet.

Michelmann
Oberbürgermeister

Ausschreibung
„Seeland“ ist ein ehrgeiziges Projekt zur Entwicklung einer touristischen 
Destination aus einem ehemaligen Braunkohlenabbaugebiet im Vorharz, 
westlich von Aschersleben. 

Die Seeland GmbH (Gesellschaft für Tagebauentwicklung), eine 94%ige 
Tochter der Verwaltungsgemeinschaft Seeland und 6 % Gesellschafteran-
teile der Stadt Aschersleben, sucht zum 01. Januar 2009 eine/n

Geschäftsführer/-in
da der derzeitige Stelleninhaber altersbedingt aus dem Unternehmen aus-
scheidet. 

Zur Absicherung des Überganges der Geschäftsführung ist eine Einarbei-
tungszeit ab dem 01.10.2008 vorgesehen, um dem zukünftigen Geschäfts-
führer die Möglichkeit zu geben, die komplexen Prozesse des Aufgaben-
spektrums kennen zu lernen.

Gesucht wird eine qualifizierte, tatkräftige, verantwortungsbewusste und 
entscheidungsfreudige Persönlichkeit mit überdurchschnittlicher Einsatzbe-
reitschaft, die bereit ist, die Geschicke der Gesellschaft zu lenken. 

Vom Bewerber werden betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Management-
qualitäten, ein hohes Maß an technischem Wissen sowie Erfahrungen im 
Kulturmarketing erwartet. 

Die Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Gesellschaf-
tern, dem Aufsichtsrat und den verantwortlichen Mitarbeitern der Verwal-
tung wird vorausgesetzt. 

Die Vergütung erfolgt vergleichbar in Höhe der EG 15  TvÖD (Tarifgebiet 
Ost). 

Die Seeland GmbH wurde 1993 mit folgendem Zweck gegründet:

-  Die Bündelung der kommunalen Aktivitäten von Städten und Gemein-
den (im Seeland) zur Gestaltung und weiteren Entwicklung der gesam-
ten Seelandregion mit dem Ziel, einen attraktiven Standort für Wirt-
schaft und Tourismus sowie zur Naherholung fördern und entwickeln 
zu können und insoweit in den vorgenannten Bereichen alle Aufgaben 
und Funktionen einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft wahrzuneh-
men.

-  Gegenstand des Unternehmens ist ferner die effektive Verwaltung der 
sich in Eigentum der Gesellschaft befindlichen Grundstücke und Immo-
bilien. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 
09.05.2008 an die

    Verwaltungsgemeinschaft Seeland
    z. H. Herrn Kattner
    Lindenstraße 1
    06469 Nachterstedt



9

Fortsetzung von Seite 1
Im westlichen Teil des Bestehornparks erwartet 
der Chill-Out-Garten (übersetzt: Ausruh-Garten) 
die Besucher. Die Fläche unter den Bäumen des 
alten Villengartens ist ein ruhiger Rückzugsraum 
mit einer großen Hängematte zum Entspannen 
unter den Bäumen. Beete in Olearien-Form mit 
hellen Frühblühern und Gräsern sind eine Reminis-
zenz an die Weiße Villa, die sich nördlich an die-
sen Garten anschließt. 

Südlich geht es im senso-
rischen Labyrinth weiter. 
Das Wäldchen aus Pa-
pierbirken bildet einen 
Versteck- und Erlebnis-
raum. Ein gewundener 
Weg aus weichem Gum-
mi führt durch das Wäld-
chen und versteckte Ba-
lancierwege und Trittplat-
ten lotsen die Besucher 

durch die hohe Grasvegetation. 

Im Süden wird der Bestehornpark mit dem Stadt-
balkon räumlich abgeschlossen. Er bietet unter 
einem Baumdach einen weiteren Aufenthaltsplatz 
mit Möglichkeiten zum Austauschen und zum Aus-
blick.  

In der Nachnutzung soll der Bestehornpark als hal-
böffentlicher Schulpark für die auf dem Areal be-
findlichen Schulen erhalten bleiben. Dazu gehören 
die bereits bestehenden freien Grundschulen 
(Montessori- und Christliche Grundschule) in den 
Bestehornschen Familienvillen, die freie Sekundar-
schule „Adam Olearius“ (in der Genehmigung) 
und der freie Berufsbildungsträger IWK – Institut für 
Weiterbildung in der Alten- und Krankenpflege. 

Rosarium wieder im historischen Antlitz
Das historische Rosa-
rium wird im Rahmen 
der Landesgarten-
schau wieder in den 
Blickpunkt der brei-
ten Öffentlichkeit ge-
rückt. Zusammen mit 
dem Stadtpark, der 
westlich angrenzt, 
bildet der Rosengar-
ten eine der vier Gar-
tenschauflächen. 

Eine Kombination 
aus historischen 
Grundstrukturen aus 
den dreißiger Jahren 
und modernen gar-
tenkünstlerischen Ak-
zenten lädt die Besu-
cher zum Erholen 
und Erinnern ein. Im 
Zentrum des Rosari-
ums befindet sich das Rondell mit der sanierten 
Brunnenanlage und den Rundbänken. Der Brun-
nen besteht aus einem Wasserbecken und einer in 
der Mitte erhöhten Wasserschale mit Fontäne. De-
taillierte Zeichnungen und alte Fotos vom Brunnen 
ermöglichen einen Nachbau des Ensembles. Um 
den Eintritt in das Rondell wieder erlebbar zu ma-
chen, verschönern neue Rosenbögen das Gesamt-
bild. 
Die Rosenbeete zeigen neben den historisch 
nachgewiesenen Sorten auch moderne Züchtun-
gen. Rosenstämmchen setzen vor allem an den 
Wegekreuzen Akzente und fügen sich somit har-

monisch in das gesamte Ensemble ein. Entspre-
chend der Jahreszeiten gestalten Wechselpflan-
zungen die runden Schmuckbeete. 

Der Platz vor der Poliklinik bildet mit einem Baum-
raster aus Baumeschen den Abschluss im Norden. 
Im Osten schließt eine Allee aus Baumhaseln das 
Rosarium ein. Südlich und westlich sind einige Lin-
den zu finden, welche zusammen mit einem Band 
aus Schattenstauden die Verbindung zum Stadt-
park bilden. Der bis zu zwei Meter hohe Hecken-
streifen ist ein historisches Element und dient als 
Rahmen des kleinen Rosengartens.  

Das Rondell im Zentrum des Rosariums wird nach alten Zeichnungen wiederher-
gestellt.

Hecke fasst historische Herrenbreite nach 2010 in Aschersleben ein
Die historische Herrenbreite wird während  und nach 
der Landesgartenschau 2010 eine Einfriedung erhal-
ten. Die Planer des Berliner Büros Sinai haben für die 
in ihrer Geschichte stets „zaunlos“ gewesene Herren-
breite, dem grünen Salon der Stadt, eine Lösung 
gefunden, die kostengünstig und praktikabel ist.

Zur Landesgartenschau wird der Park mit einem ein-
fachen zwei Meter hohen Stahlmattenzaun entlang 

der Straße eingefriedet. Nach dem Großereignis 
wird der Zaun auf eine Höhe von 1,20 Meter herun-
tergenommen, weiter nach innen versetzt und durch 
eine Hecke eingefasst, so dass er nicht mehr sichtbar 
ist. So entsteht um den hochwertigen Park ein Schutz, 
der städtebaulich keinen zu großen Eingriff bedeutet. 
Die Lösung der Einfriedung war ein wichtiger Knack-
punkt bei der Planung, da die Herrenbreite in ihrer 
Geschichte bisher nie eingezäunt war. 

Die dauerhafte Einfriedung halten Stadt und Pla-
ner aufgrund der hochwertigen Bepflanzungen 
und der qualitativen Ausstattung für unabding-
bar. 

In Wernigerode hatte man sich erst während der 
Landesgartenschau 2006 entschieden, das Areal 
auch nach dem Ereignis dauerhaft einzufrieden 
und sogar Eintritt zu erheben. 

AMTSBLATT
WERBUNG? Ihr Ansprechpartner: Wolfgang Schilling, Tel. 03943-542426
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■  Bestehornhaus

13.4.2008 – 16.00 Uhr
Multivisionsshow „Bezauberndes Schweden“

16.4.2008 – 19.30 Uhr
Justus Frantz im Konzert – Quintett-Tour

19.4.2008 – 20.00 Uhr     
Konzert mit dem Liedermacher Hartmut Krug

27.4.008 – 15.00 Uhr   
Kaffee im Café 

28.4.2008 – 19.30 Uhr  
„Echt Kölnisch Wasser“
Schwank des Millowitsch-Theaters Köln

18.5.2008 – 15.00 Uhr   
Kaffee im Café

■  Zoo

1.5.2008 
35 Jahre Zoo
großes Musik - und Unterhaltungsprogramm zum 
Gründungstag, Kinderspiele, Ponyreiten, Hüpf-
burg, Tiertaufe, Tierparade, Führungen, Planetari-
um

11./12.5.2008   
Pfingstfest im Zoo Aschersleben
Musikprogramm, Tiertaufe, Ponyreiten, Planetari-
um 

■  Grauer Hof

2.5.2008 – 20.00 Uhr   
Frühjahrsblues/Acoustic Blue Mama

3.5.2008 – 20.00 Uhr 
Kunstfest/Trommlernacht

4.4.2008 – 11.00 Uhr  
Bluesbrunch 
mit The Blind Flying Dogs

10.5.2008 – 20.00 Uhr  
Band-Contest

■  Kriminalpanoptikum

30.4.2008 – 19.30 Uhr 
Tatort Kriminalpanoptikum
„Die schlimmsten Moritaten, die es je gab“ – ein 
krimineller Abend 

■  Herrenbreite/Innenstadt

2.–4.5.2008   
Aschersleber Gildefest 
Stargast: Frank Zander

■  Sporthalle am Ascaneum

12.4.2008 – 18.00 Uhr 
18. Aschersleber Jugendsportnacht im Hallenfuß-
ball

■  Ballhaus

12.4.2008 –  19.30 Uhr
Basketball – Aschersleben Tigers

19.4.2008  
Beachvolleyballturnier des Landesverbandes

29.4.2008
Landespolizeimeisterschaften

30.4./2.5.2008
Elsterglanz auf Latte am Biez Tour

15.5.2008
Kastelruther Spatzen

■  Planetarium

13.04.2008 – 16.00 Uhr  
Eine Reise durchs Sonnensystem, Vortrag

19.4.2008 – 20.00 Uhr 
Konzert unterm Sternenhimmel mit der Gruppe 
„Black Eye“

20.4.2008 – 16.00 Uhr  
Der Sternenhimmel im Frühling, Vortrag

27.4.2008 – 16.00 Uhr  
Eine Reise durchs Sonnensystem, Vortrag

4.5.2008 – 16.00 Uhr  
Wird die Sonne ewig scheinen? Vortrag

18.5.2008 – 16.00 Uhr  
Der Sternenhimmel im Frühling, Vortrag

■  St. Stephanikirche

25.5.2008 – 19.30 Uhr  
Magic Panflute
Dimo Dimov spielt auf der weltersten Porzellan-
Panflöte

■  Rondell

4.5.2008   
Briefmarkentausch des Briefmarkensammlerver-
eins Aschersleben 
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Im Rahmen seiner Quintett-Tour gibt der Dirigent 
und Pianist Justus Frantz am 16. April ein Konzert 
im Bestehornhaus – eines von drei Konzerten in 
Deutschland. Mit dieser Quintett-Tour startet Justus 
Frantz zusammen mit internationalen Solisten sei-
ne Kammermusiktournee im Osten Deutschlands, 
um dann auf Einladung der Botschafter in Katar, 
Dubai, Muskat und Amman im Nahen Osten zu 
musizieren.

Justus Frantz versteht es immer wieder zu überra-
schen und mit seinem Können, seiner Ausstrahlung 
und seiner Begeisterungsfähigkeit internationale 
Musiker zusammenzubringen und alle bis zur 
Höchstleistung zu motivieren. Der Ausnahmemusi-
ker schafft es wie kein anderer, die verschiedenen 
Nationalitäten und deren Mentalitäten zu verbin-
den, homogen zu führen und zu einem überragen-
den Ergebnis zu vereinen. Emotional und präzise, 
visionär, unkonventionell und absolut professionell 
verbindet er das Quintett zu einem wahren Musik-
Genuss.

Das Justus Frantz Quintett spielt am 16. April 
Antonín Dvorák, Klavierquintett A-Dur op.81
Und Robert Schumann, Klavierquintett Es-Dur op. 
44. Es musizieren Catalin Desaga (Rumänien,  1. 
Violine), Yaroslav Mentsinskyy (Ukraine, 2. Violi-

ne) Ivo Krastev (Bulgarien, Viola) und Dmitry 
Khrychev (Russland, Violoncello) und Justus Frantz 
am Klavier. 

Weitere Spielorte sind Helfta, Bad Nauheim, Ka-
tar, Dubai, Muskat und Amman.

Kartenpreise: 20,- Euro/erm. 15,- Euro, Beginn: 
19.30 Uhr

Kartenreservierungen und Vorverkauf im Beste-
hornhaus unter Tel. 03473 92890, im Verkehrs-
verein unter Tel. 03473 4246 oder im Bürgerbüro 
des Rathauses.

Justus Frantz mit Quintett im Bestehornhaus


